Pufferzonen: Links zum Vollzug

Das Thema PUFFERZONEN ist nach wie vor hoch aktuell im Naturschutzvollzug, vor allem Fragen wie:

· Wie sollen Pufferzonen festgelegt werden?

· Gibt es dazu Wegleitungen?

· Ist eine Interessensabwägung gegenüber anderen Ansprüchen möglich?

· Wie effizient sind Pufferzonen?

· Was kann mit welchen Vorgaben erreicht werden?

Eine Internet-Recherche durch das ehemalige relais im Herbst 2002 ergab folgende Resultate:

1. Grundlagen

1.1 Pufferzonen und Moorschutz

Der "PUFFERZONEN-SCHLÜSSEL, Leitfaden zur Ermittlung von ökologisch ausreichenden Pufferzonen für Moorbiotope" (BUWAL 1997, 2. Aufl.) ist nach wie vor DIE Grundlage für das Festlegen für ökologisch ausreichende Nährstoff-Pufferzonen, insbesondere im Vollzug zum Moorschutz. Der Inhalt geht ein auf Bedeutung und gesetzliche Grundlagen, diskutiert das Gefährdungspotential, bringt eine Gebrauchsanleitung sowie eine Literaturübersicht.
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1.2 Pufferzonen und Auenschutz

Das Faktenblatt Nr. 4 des Auendossiers, "Auen und Pufferzonen" (BUWAL 2001), ist DIE Grundlage im Bezug auf Pufferzonen im Auenschutz. Gezeigt werden die rechtlichen Rahmenbedingungen; weiter wird auf Ziel, finanzielle Aspekte und das Vorgehen bei der Ausscheidung von verschiedenen Pufferzonenkategorien eingegangen. Am Schluss steht eine Literaturliste.

2. Wegleitungen

Im Internet wurden folgende Merkblätter zum Vollzug Pufferzonen gefunden:

· Bewirtschaftungsrichtlinien für Pufferzonen, Kt. Aargau

· Merkblatt zur Aufnahme von Hecken und Feldgehölzen, als ökologische Ausgleichsflächen, Kt. Graubünden

· LBL, Merkblatt "Pufferstreifen richtig messen und bewirtschaften". Best.-Nr: PFL-072-ME, Umfang 8 S.
· Planungsamt SG: Wegleitung zum Vollzug des Gesetzes über die Abgeltung ökologischer Leistungen
· ARE: Sicherstellung des Raumbedarfs, Pufferzonen

3. Rechtsfragen

3.1 Definitionen

Richtlinien für den ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN), Kt. Aargau

(Stand 18.Juli 2001)

7.3. Pufferstreifen entlang von Gewässern, Waldrändern, Hecken, Feld- und Ufergehölzen Entlang von Gewässern, Waldrändern, Hecken, Feld- und Ufergehölzen, Moor- und Feuchtgebieten ohne Bewirtschaftungsvereinbarungen müssen sichtbare Grün- oder Streueflächenstreifen von mindestens 3 Meter Breite vorhanden sein. Auf diese dürfen keine Dünger und keine Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden (ausgenommen sind Einzelstockbehandlungen von Problemunkräutern entlang von Waldrändern, Hecken und Feldgehölzen, falls diese mit angemessenem Aufwand mechanisch nicht bekämpfbar sind. Die Lagerung von Siloballen, Kompost und Mist ist auf Pufferstreifen entlang von Gewässern, Feld- und Ufergehölzen, Waldrändern sowie Hecken verboten. Eine standortgemässe Beweidung dieser Streifen ist bei günstigen Bodenverhältnissen erlaubt.
Entlang von Hecken, Feldgehölzen und Gewässern ist in folgenden Fällen auch die Anlage von ungedüngten Ackerschonstreifen (Typ 6), Buntbrache (Typ 7A) oder Rotationsbrache (Typ 7B) erlaubt:

· · entlang von Autobahnen, Nationalstrassen und Kantonsstrassen

· · entlang von Bahnlinien

· · entlang von Bauzonen wie Industrie-, Gewerbe- und Wohnzonen und Zonen für öffentliche

Bauten und Anlagen

· · zwischen zwei parallel verlaufenden Hecken, die weniger als 40 Meter voneinander entfernt sind

· · in weiteren vom Kanton definierten Fällen

· · bei kleinen Bächen und Entwässerungsgräben mit weniger als 180 Tagen Wasserführung

Keine Pufferstreifen sind notwendig entlang von Wind- und Sichtschützen wie Thujahecken, die weder einheimisch noch standortgerecht sind, entlang von Strauchgruppen mit weniger als 30 m2 Fläche und entlang von Einzelbäumen oder Baumgruppen ohne Gehölz als Unterwuchs. Die Streifen können als ökologische Ausgleichsfläche angerechnet werden, wenn sie die Bedingungen für die Typen 1, 2, 3, 5, 6, 7A oder 7B erfüllen (siehe unter Punkt 7.1).

REGLEMENT über den Schutz der Flach- und Übergangsmoore «Brunnen» und

«Fliesmatt» inkl. Moorlehrpfad in der Gemeinde Andermatt (vom 18. Januar 2000)

Artikel 4 b) Zweck

1 Die Zonen I und II bezwecken die ungeschmälerte Erhaltung der Moorvegetation mit ihren speziellen Pflanzengesellschaften und Tiergemeinschaften. Die Zone I bezweckt zudem die Regeneration der durch die Beweidung bereits geschädigten Flächen. 2 Die Zone III dient zur Sicherung der Naturschutzzonen vor unerwünschten Einwirkungen (Pufferzone).

3.2 Urteile

"Die Mühe mit den Pufferzonen", Pro Natura, 2001

Wegweisendes Urteil

Selbst Pro Natura Zürich war in der Vergangenheit auf dem Weg, bei einem vor Verwaltungsgericht hängigen Einzelfall eine Kompromisslösung zu akzeptieren. Am Greifensee hätte sie in Maur eine 20 Meter breite Zone hingenommen, wenn die Gegenseite rechtzeitig auf den Vorschlag eingestiegen wäre. Das Gericht legte die Pufferzone aber auf 28 Meter fest.

Bundesgerichtsentscheid zu den Pufferzonen, Pfäffikersee / Robenhausriet

Das Bundesgericht hat einstimmig Nichteintreten auf eine Beschwerde der Grundeigentümer und der Gemeinde Wetzikon beschlossen, mit welcher ein Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 21. Januar 2000 angefochten wurde. Das Verwaltungsgericht hatte angeordnet, dass für das Flachmoor von nationaler Bedeutung "Robenhauserriet" ökologisch ausreichende Pufferzonen auszuscheiden seien und dafür die notwendigen Abklärungen vorgenommen werden müssen.

Gerichts- und Verwaltungsbehörden, Kt. Schwyz, 1995

Planungs- und Baurecht

Es ist mit dem Bundesrecht durchaus vereinbar, Einzelheiten der ökologisch notwendigen Pufferzonen in bezug auf den Schutz von Moorbiotopen mittels verwaltungsrechtlichen Verträgen nach Erlass des Schutzzonenplanes zu regeln, sofern dabei die bundesrechtlich vorgegebenen Fristen eingehalten werden.

Pufferzonen um Flachmoore von nationaler Bedeutung; Schutzziele, Abgrenzung sowie Schutz- und Unterhaltsmassnahmen.

1. Der Pufferzonenschlüssel ist ein taugliches Instrument zur Ermittlung der Pufferzonen; er gewährleistet eine rechtsgleiche Behandlung. Er stellt Minimalforderungen, die zugleich auch Maximalforderungen sind, vorbehältlich von Anpassungen an die örtlichen Verhältnisse.

2. Bedarf eine umstrittene Pufferzone der gutachterlichen Beurteilung, hat diese bei einer Vielzahl von möglicherweise mitbetroffenen Eigentümern das Departement und nicht das Gericht in Auftrag zu geben.
4. Erfolgskontrolle

Allgemein findet sich in der (über das Internet) zugänglichen Literatur wenig über die Thematik "Erfolg von Pufferzonen". Sicher gibt es viel praktische Erfahrung aus verschiedenen Aufwertungs- und Umsetzungsprojekten. Diese sind entweder nicht schriftlich festgehalten, oder Projektberichte wurden nicht veröffentlicht. Folgendes fand sich im Internet:

Erfolgskontrolle Moorschutz Schweiz
4.1 Umsetzungskontrolle

Vollzugsstand zur Ausscheidung von ökologisch ausreichenden Pufferzonen im Auenschutz, (BUWAL, Resultate der Kantonsbefragung, Ende 2000)

4.2 Wirkungskontrolle

· Aushagerung einer Pufferzone zum Schutz eines Heide-Naturschutzgebiets, Naturschutz und Landschaftsplanung Bd 32 (4), 2000

· Zur Erfassung von Bewirtschaftungseinflüssen in Pufferzonen alpiner Moore am Beispiel Piora. Geobotanisches Institut ETH, 1979

· Der kantonale Sachplan Moorlandschaften und erste Entscheide der BVE zum Moorschutz
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